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Merkblatt für Gesuchseingaben 
(Stand: April 2023) 

 
Die Dr. Adolf Streuli-Stiftung ist eine private Stiftung und wurde mit der Zweckbestimmung gegrün-
det, die Nettoerträgnisse des Stiftungsvermögens für die Unterstützung und Förderung 
 
a. wohltätiger Zwecke / sozialer Projekte 
b. wissenschaftlicher Arbeiten 
c. kirchlicher Werke 
d. künstlerischer Werke / Kulturelles 
e. sowie für Ausbildungsbeiträge an Abkömmlinge des Stifters 
 
zu verwenden.  
 
 
Folgende Vergabekriterien sind massgebend: 

 
Bezug zum Kanton Zürich:  
- Es wird ausschliesslich auf Gesuche eingetreten von Gesuchstellern mit Wohnsitz im Kanton 
  Zürich bzw. von Veranstaltern mit Sitz im Kanton Zürich 
- Das Projekt muss einen inhaltlichen Bezug zum Kanton Zürich aufweisen  
- Ausserkantonale Institutionen oder Veranstaltungen, die ausserhalb des Kantons Zürich  
  stattfinden, werden nicht unterstützt 
 
Konkrete Projekte:  
- Nur konkrete Projekte (z.B. Einzelprojekte, Konzerte, Anschaffungen/Investitionen, Ausstellun-
gen, Druckkostenbeiträge usw.) werden unterstützt  
- Es werden keine Betriebsbeiträge oder Defizitgarantien gewährt 
 
Zeitraum:  
- Projekte, Aufführungen, Veranstaltungen, die vor der Stiftungsratssitzung stattfinden oder  
  Publikationen / CDs, die vorher auf den Markt kommen, werden nicht unterstützt  
 
4-Jahres-Frist:  
Um den vielen Anträgen gerecht zu werden, können Begünstigte frühestens nach einer Frist von 4 
Jahren wieder bedacht werden (Beispiel: wenn Sie im 2020 einen Beitrag erhalten, kann ein neues 
Gesuch erst im 2024 geprüft werden).  
Bitte prüfen Sie vor einer Gesuchseingabe, ob Sie, oder Ihre Institution in den letzten vier Jahren 
einen Beitrag unserer Stiftung erhalten haben. 
 
Ausgeschlossen sind: 
- Gesuche von Hochschulen, Schulen und Bildungsinstitutionen 
- Gesuche für Filmprojekte (Projektentwicklung, Produktion, Vertrieb) 
- Autorenförderung (Projektentwicklungsbeitrag) 
- Wissenschaftliche Arbeiten: wissenschaftliche Publikationen von Hochschulen, Dissertationen, 
  Jubiläumsschriften, Publikationen aus Seminaren, Diplom- und Abschlussarbeiten 
- Ausbildungsbeiträge von AntragsstellerInnen, die keine Abkömmlinge (Nachfahren) des Stifters 
sind 
- Allgemeine Investitionsbeiträge an Neubau- und Umbauprojekte 
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Gesuchstellung und Termine 
 
Der Stiftungsrat, bestehend aus fünf Mitgliedern, hält jährlich zwei Sitzungen ab, die jeweils  
anfangs Juni bzw. anfangs Dezember stattfinden.  
Die nächsten Sitzungsdaten sind unter www.streuli-stiftung.ch/Gesuchstellung und Termine   
aufgeführt. 
 
Die Gesuche müsse jeweils bis spätestens  
 
30. April bzw. 31. Oktober   
 
beim Sekretariat per E-Mail vorliegen. Zu spät eingetroffene Gesuche werden abgelehnt oder auf 
die nächste Sitzung verschoben, falls das Projekt nicht bereits stattgefunden hat. 
 
 
Folgende Unterlagen müssen per E-Mail in pdf-Format in einzelnen Dokumenten eingereicht wer-
den: 
 
- Gesuchsformular der Dr. Adolf Streuli-Stiftung (kann unter www.streuli-stiftung.ch herunter-

geladen werden) 
 

- Begleitschreiben 
 

- detaillierter Projektbeschrieb (Konzept, zeitlicher Ablauf, Daten und Durchführungsorte) 
 

- Angaben über die Trägerschaft und die Projektbeteiligten (persönliche Angaben, Kurzbi-
ografie, Statuten, Jahresbericht) 
 

- detailliertes Budget 
 

- detaillierter Finanzierungsplan mit Angabe von bereits erfolgten Zu- und Absagen (einma-
lige Aktualisierung auf den Eingabetermin hin erwünscht)  

 
 
Der Stiftungsrat tritt nur auf individuell an die Stiftung gerichtete Gesuche per E-Mail ein. Allge-
meine Spendenaufrufe werden nicht beantwortet. 
 
Das Sekretariat lehnt Gesuche, die den Vergabekriterien nicht entsprechen, sofort ab. 
 
Der Stiftungsrats-Entscheid wird in der Regel innerhalb von 3 bis 4 Wochen nach einer Sitzung 
schriftlich mitgeteilt. Ablehnende Entscheide werden weder mündlich noch schriftlich begründet. 
 
Weitere Informationen sind auf www.streuli-stiftung.ch abrufbar oder können beim Sekretariat ein-
geholt werden. 
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